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(57) Die vorliegende Erfindung betrifft einen Beutel
zur Aufnahme von Lebensmitteln, insbesondere von auf-
zuwärmenden oder zu garenden Lebensmitteln und/oder
von vorgebackener und/oder aufzubackender Backwa-
re, mit einem im Wesentlichen geschlossenen Bodenen-
de und einem gegenüberliegenden Öffnungsende, um-
fassend eine Vorderwand und eine Rückwand, die im
Bereich ihrer Seitenränder und Bodenränder zumindest

abschnittsweise direkt oder über Seitenwände miteinan-
der verbunden sind, wobei die Vorderwand und/oder die
Rückwand und gegebenenfalls auch mindestens eine
Seitenwand, vorzugsweise sämtliche Seitenwände, Per-
gaminpapier und/oder ein ein- oder beidseitig fluorbe-
schichtetes Zellstoffpapier umfassen oder hieraus gebil-
det sind.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft einen Beutel
zur Aufnahme von Lebensmitteln, insbesondere von auf-
zuwärmenden oder zu garenden Lebensmitteln und/oder
von vorgebackener und/oder aufzubackender Backwa-
re, mit einem im Wesentlichen geschlossenen Bodenen-
de und einem gegenüberliegenden Öffnungsende, um-
fassend eine Vorderwand und eine Rückwand, die im
Bereich ihrer Seitenränder und Bodenränder zumindest
abschnittsweise direkt oder über Seitenwände miteinan-
der verbunden sind. Ferner betrifft die vorliegende Erfin-
dung die Verwendung dieser Beutel als Aufbackbeutel
oder Aufwärmbeutel für Backware bzw. Lebensmittel.
[0002] Backwaren werden regelmäßig schon aus hy-
gienischen Gründen in einer Verpackung an den Kunden
übergeben. Dieses gilt ebenfalls für aufgewärmte bzw.
aufgebackene Produkte. Zum Zwecke der leichteren
Handhabung sowie der Minimierung von Transport-, Um-
pack- und Verarbeitungsschritten werden zu erwärmen-
de bzw. aufzubackende Lebensmittelprodukte nicht sel-
ten bereits in dem eigentlichen Verkaufsgebinde ange-
liefert und am Ort des Verkaufs kurz vor dem eigentlichen
Verzehr erwärmt bzw. aufgebacken. Für unmittelbar vor
dem Verkauf fertig- bzw. aufzubackende Backware ist
zudem zu beachten, dass diese in der Regel nach dem
Vorbackvorgang, d.h. noch warm in die Verkaufsverpak-
kung eingeführt und in dieser bei etwa -20° Celsius tief-
gefroren gelagert wird. Erst kurz vor dem Fertigbacken
lässt man die vorgebackene Backware in der Verkaufs-
verpackung auftauen und setzt sie Backtemperaturen
von 180°C bis 200°C aus. Die zu erwärmenden bzw. auf-
zubackenden Lebensmittel geben beim Erwärmen bzw.
Aufbacken regelmäßig Öle und Fettstoffe ab. Bei her-
kömmlichen Aufbackbeuteln führt dieses nicht selten da-
zu, dass diese Beutel für die weitere Handhabung nur
noch eingeschränkt oder gar nicht mehr genutzt werden
können, z.B. fetttriefend sind und zudem ein nicht mehr
optimales Erscheinungsbild liefern. Auch geht mit der
Verwendung herkömmlicher Aufbackbeutel kein gerin-
ger Reinigungsaufwand bei den verwendeten Gargerä-
ten einher. Während der Phasen der Reinigung können
Aufback- und Gargeräte nicht bestimmungsgemäß ein-
gesetzt werden. Außerdem muss Personal für das Rei-
nigen freigestellt werden. Hiermit können unnötige Um-
satzeinbußen einhergehen.
[0003] Demgemäß wäre es wünschenswert, auf sol-
che Beutel zurückgreifen zu können, die auch bei erhöh-
ten Temperaturen hinreichend gut und dauerhaft fettre-
sistent sind, und zwar ohne lebensmittelrechtlich bean-
standet werden zu können.
[0004] Demzufolge lag der vorliegenden Erfindung die
Aufgabe zugrunde, Beutel, insbesondere Aufbackbeutel
zur Verfügung zu stellen, die nicht mit den Nachteilen
des Stands der Technik behaftet sind und mit denen sich
das Lebensmittel insbesondere über einen längeren
Zeitraum sowie über einen sehr großen Temperaturbe-
reich lagern lässt, ohne seine Frische und Konsistenz

einzubüßen und die auch noch nach dem Aufwärm- bzw.
Aufbackvorgang ein ansprechendes optisches Erschei-
nungsbild liefern und als Verzehrbehältnis zu verwenden
sind.
[0005] Demgemäß wurde ein Beutel zur Aufnahme
von Lebensmitteln, insbesondere von aufzuwärmenden
oder zu garenden Lebensmitteln und/oder von vorgebak-
kener und/oder aufzubackender Backware, mit einem im
Wesentlichen geschlossenen Bodenende und einem ge-
genüberliegenden Öffnungsende gefunden, umfassend
eine Vorderwand und eine Rückwand, die im Bereich
ihrer Seitenränder und Bodenränder zumindest ab-
schnittsweise direkt oder über Seitenwände miteinander
verbunden sind, wobei die Vorderwand und/oder die
Rückwand und gegebenenfalls auch mindestens eine
Seitenwand, vorzugsweise sämtliche Seitenwände, Per-
gaminpapier und/oder ein ein- oder beidseitig fluorbe-
schichtetes Zellstoffpapier umfassen oder hieraus gebil-
det sind.
[0006] Pergaminpapiere sowie deren Herstellung sind
dem Fachmann bekannt. Die Herstellung von Pergam-
inpapieren findet sich zum Beispiel in der "Encyclopedia
of Polymer Science and Technology" (Band 9, John Wi-
ley, 1968, Seite 719) beschrieben. Geeignete Pergam-
inpapiere sind im Handel in gebleichter oder ungebleich-
ter Form erhältlich. Pergaminpapier wird im Allgemeinen
aus fein gemahlenem Zellstoff hergestellt. Geeignetes
Pergaminpapier kann zum Beispiel aus Sulfitzellstoff du-
rch wiederholtes Anfeuchten und Satinieren gewonnen
werden. Für die erfindungsgemäßen Beutel zum Einsatz
kommende Pergaminpapiere können in einer Ausgestal-
tung vollständig oder nahezu vollständig aus Frisch-
fasern hergestellt worden sein. Seine hohe Transparenz
erhält es durch eine sogenannte scharfe Satinage, d.h.
durch ausgeprägtes Glätten und Pressen von Papieren.
Geeignete Pergaminpapiere werden vorzugsweise
beidseitig geglättet. Hierbei erfolgt die Satinage
regelmäßig in einem Kalander durch einen Walzvorgang.
Anders als Pergamentersatzpapier ist Pergaminpapier
weniger nassfest. Im Handel sind ohne weiteres solche
Pergaminpapiere erhältlich, die nach Verordnung (EG)
Nummer 1935/2004 für den Lebensmittelkontakt zuge-
lassen sind. Derartige Pergaminpapiere sind im Sinne
der vorliegenden Erfindung ebenso bevorzugt wie Per-
gaminpapiere, die gemäß BFR 36/2 lebensmittelrech-
tlich unbedenklich sind.
[0007] Das Flächengewicht besonders geeigneter
Pergaminpapiere liegt im Bereich von 20 bis 150 g/m2,
vorzugsweise im Bereich von 30 bis 90 g/m2 und beson-
ders bevorzugt im Bereich von 35 bis 65 g/m2, bestimmt
gemäß ISO 536. Die Dicke besonders geeigneter Per-
gaminpapiere liegt im Bereich von 20 bis 100 ym, vor-
zugsweise im Bereich von 30 bis 80 ym. Die Dichte be-
sonders geeigneter Pergaminpapiere liegt im Bereich
von 0,8 bis 2,0 g/cm3, vorzugsweise im Bereich von 1,0
bis 1,5 g/cm3, bestimmt gemäß ISO 534. Und die Luft-
durchlässigkeit nach Bendtsen (bestimmt gemäß DIN
EN 53120 T1-08.79) besonders geeigneter Pergamin-
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papiere liegt im Bereich von 5 bis 30 ml/min, insbeson-
dere im Bereich von 6 bis 25 ml/min. Die Restfeuchte
geeigneter Pergaminpapiere, bestimmt gemäß ISO 287,
liegt vorzugsweise im Bereich von 4 bis 12 %, vorzugs-
weise im Bereich von 5 bis 10 %, beispielsweise im Be-
reich von 6 bis 8 % oder von 7 bis 9 %. Ferner liegen die
Fettdichte OS und/oder die Fettdichte SS geeigneter Per-
gaminpapiere, jeweils bestimmt gemäß TAPPI T-
454-05.96, bevorzugt oberhalb von 1.400 sec, insbeson-
dere oberhalb von 1.600 sec und besonders bevorzugt
oberhalb von 1.800 sec. Die vorangehenden Merkmale
können sowohl einzeln, in jeder Kombination oder sämt-
lich bei den erfindungsgemäß verwendeten Pergamin-
papieren verwirklicht sein.
[0008] Bei dem Pergaminpapier kann es sich um ein-
oder mehrlagiges Pergaminpapier handeln. Dem Fach-
mann ist bekannt, zwei oder mehrere Lagen an Perga-
minpapier aufeinander zu kaschieren. Demgemäß ist es
bei den erfindungsgemäßen Beuteln selbstverständlich
auch möglich, Pergaminpapiere zu verwenden, die aus
mehreren Lagen an Pergaminpapier gebildet sind.
[0009] Das bei den erfindungsgemäßen Beuteln zum
Einsatz kommende Pergaminpapier ist vorzugsweise
präg- und/oder bedruckbar, insbesondere beidseitig
präg- und/oder bedruckbar.
[0010] Ferner kommen besonders bevorzugt solche
Pergaminpapiere zum Einsatz, die nicht oberflächenbe-
handelt sind, insbesondere nicht mit Silicon-Substanzen
oder mit fluorierten Substanzen behandelt worden sind.
[0011] Papiere aus Zellstoff bzw. Papiere, die im We-
sentlichen vollständig auf Zellstoff basieren, sind dem
Fachmann ebenfalls bekannt. Dieses gilt auch für ein-
oder beidseitig fluorbeschichtete Zellstoffpapiere. Wird
beispielsweise kein besonderer Wert auf die Bedruckung
oder die Druckqualität des Beutels gelegt, kann auf ein
einseitig beschichtetes Zellstoffpapier zurückgegriffen
werden.
[0012] Wird bei einem erfindungsgemäßen Beutel ein
einseitig fluorbeschichtetes Zellstoffpapier eingesetzt, ist
die fluorbeschichtete Seite dieses Papiers vorzugsweise
der Beutelinnenseite zugewandt bzw. bildet die Beute-
linnenseite. Hierbei handelt es sich regelmäßig um die-
jenige Seite, die dem aufzuwärmenden, aufzubacken-
den oder zu garenden Lebensmittelprodukt zugewandt
ist bzw. mit diesem in Kontakt tritt.
[0013] Das Flächengewicht besonders geeigneter
fluorbeschichteter Zellstoffpapiere liegt im Bereich von
20 bis 150 g/m2, vorzugsweise im Bereich von 25 bis 140
g/m2 und besonders bevorzugt im Bereich von 30 bis
110 g/m2, beispielsweise im Bereich von 32 bis 100 g/m2,
bestimmt gemäß ISO 536.
[0014] Grundsätzlich kommen als geeignete fluorbe-
schichtete Zellstoffpapiere alle Zellstoffpapiere in Be-
tracht, die mit einer Fluor enthaltenden Verbindung be-
handelt worden sind. Hierbei kann es sich z.B. um par-
tiell- oder perfluorierte Verbindungen, beispielsweise
monomere wie polymere Verbindungen handeln. Beson-
ders bevorzugt wird auf solche ein- oder beidseitig fluor-

beschichteten Zellstoffpapiere zurückgegriffen, die im
Wesentlichen frei von Fluortensiden ist, insbesondere im
Wesentlichen frei von Fluortelomeralkohol (FTOH), Per-
fluoroctylsulfonaten (PFOS) und/oder Perfluoroctylsäure
bzw. deren Salzen
[0015] Geeignete Zellstoffpapiere können mit minde-
stens einem partial- oder perfluorierten Polymer
und/oder einer Verbindung mit mindestens einer partial-
und/oder perfluorierten geradlinigen oder verzweigten
Kohlenstoffkette, beispielsweise mit 2 bis 50 Kohlen-
stoffatomen, behandelt worden sein. Geeignetes partial
oder perfluorierte Verbindungen umfassen Ammonium-
di-[2-(N-ethyl-hepta-decafluorosulfonamido)ethyl]phos-
phat, Poly(2-(N-methyl-heptadecafluorosulfonami-
do)-ethylacrylate)-co-(2,3-epoxypropylacrylat)-co-(2-
ethoxyethylacrylat)-co-(2-(2-methylprope-nyloyloxy)
ethyl-trimethylammoniumchlorid und Poly(2-(N-methyl-
heptadecafluoro-sulfonamido)ethylacrylat)-co-(2,3-epo-
xypropyl-acrylat)-co-(2-ethoxyethylacrylat)-co-(2-(2-
methylpropenyloyloxy)ethyl-trimethylammonium-chlo-
rid. Derartige Verbindungen sind beispielsweise unter
den Markenbezeichnungen Scotchban FX 845 (3M) und
Foraperle 321 (Atochem) kommerziell erhältlich.
[0016] In einer bevorzugten Ausgestaltung des erfin-
dungsgemäßen Beutels ist vorgesehen, dass die Vor-
derwand und/oder die Rückwand sowie gegebenenfalls
mindestens eine Seitenwand, vorzugsweise sämtliche
Seitenwände, im Wesentlichen aus Pergaminpapier und/
oder ein- oder beidseitig fluorbeschichtetem Zellstoffpa-
pier bestehen.
[0017] Besonders bevorzugt bestehen sämtliche pa-
pierenen Bestandteile von Vorderwand und/oder Rück-
wand sowie gegebenenfalls von mindestens einer Sei-
tenwand, insbesondere sämtliche Seitenwände, aus
Pergaminpapier, insbesondere sämtliche papierenen
Bestandteile von Vorderwand und Rückwand sowie ge-
gebenenfalls von mindestens einer Seitenwand, insbe-
sondere sämtliche Seitenwände.
[0018] In einer weiteren Ausführungsform ist bevor-
zugt, dass sämtliche papierenen Bestandteile von Vor-
derwand und/oder Rückwand sowie gegebenenfalls von
mindestens einer Seitenwand, insbesondere sämtliche
Seitenwände, aus ein- oder beidseitig fluorbeschichte-
tem Zellstoffpapier, insbesondere sämtliche papierenen
Bestandteile von Vorderwand und Rückwand sowie ge-
gebenenfalls von mindestens einer Seitenwand, insbe-
sondere sämtliche Seitenwände.
[0019] Auch kann in einer Variation des erfindungsge-
mäßen Beutels vorgesehen sein, dass die Vorderwand
und/oder die Rückwand sowie gegebenenfalls minde-
stens eine Seitenwand, vorzugsweise sämtliche Seiten-
wände, zumindest abschnittsweise Perforationen auf-
weisen.
[0020] Dabei kann das Verhältnis von durch die Per-
forationen gebildeter offener Fläche zur Gesamtfläche
der Vorderwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, insbe-
sondere von 1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass das Ver-
hältnis von durch die Perforationen gebildeter offener
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Fläche in der Rückwand zu der Gesamtfläche der Rück-
wand im Bereich von 1/25 bis 1/500, insbesondere von
1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass das Verhältnis von
durch die Perforationen gebildeter offener Fläche in min-
destens einer Seitenwand zur Gesamtfläche dieser Sei-
tenwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, insbesondere
von 1/50 bis 1/250, liegen.
[0021] Die Perforationslöcher weisen vorzugsweise
einen mittleren Durchmesser von 0,2 bis 2,0 mm, beson-
ders bevorzugt von 0,4 bis 1,5 mm, auf. Derartige Per-
forationslöcher sind im Durchschnitt von unmittelbar be-
nachbarten Perforationslöchern in dem zum Einsatz
kommenden Pergaminpapier oder in dem ein- oder beid-
seitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier in einer bevor-
zugten Ausgestaltung etwa 0,5 bis 2,0 cm beabstandet.
[0022] Gemäß einem weiteren Aspekt der vorliegen-
den Erfindung sind auch solche Beutel mit umfasst, bei
denen die Rückwand zumindest bereichsweise, insbe-
sondere im Wesentlichen vollständig, aus Pergaminpa-
pier gebildet ist oder besteht und bei denen die Vorder-
wand in mindestens einem ersten Bereich aus Perga-
minpapier gebildet ist oder besteht und in mindestens
einem zweiten Bereich aus einer transparenten oder
transluzenten Kunststofffolie gebildet ist oder bei denen
die Vorderwand aus der transparenten oder transluzen-
ten zweiten Kunststofffolie gebildet ist, wobei das Per-
gaminpapier und die Kunststofffolie im Bereich überlap-
pender Auflageflächen zumindest bereichsweise mit ei-
nem Kleber verbunden sind. Hierbei können gemäß einer
Ausführungsform das Pergaminpapier und/oder die
Kunststofffolie perforiert sind.
[0023] Ferner sind auch solche Beutel besonders ge-
eignet, bei denen die Rückwand zumindest bereichswei-
se, insbesondere im Wesentlichen vollständig, aus ein-
oder beidseitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier gebil-
det ist oder besteht und dass die Vorderwand in minde-
stens einem ersten Bereich aus ein- oder beidseitig fluor-
beschichtetem Zellstoff papier gebildet ist oder besteht
und in mindestens einem zweiten Bereich aus einer
transparenten oder transluzenten Kunststofffolie gebil-
det ist oder bei denen die Vorderwand aus der transpa-
renten oder transluzenten zweiten Kunststofffolie gebil-
det ist, wobei das ein- oder beidseitig fluorbeschichtete
Zellstoffpapier und die Kunststofffolie im Bereich über-
lappender Auflageflächen zumindest bereichsweise mit
einem Kleber verbunden sind.
[0024] Für die Verklebung des Bodenendes des erfin-
dungsgemäßen Beutels kann man z.B. auf Dispersions-
klebstoffe, insbesondere auf Polyacrylatbasis, zurück-
greifen. Diese sind vorzugsweise weichmacherfrei.
[0025] Für die Verklebung von Papier und Kunststoff-
folie kann beispielsweise ein, vorzugsweise aliphati-
scher, Polyurethanschmelzklebstoff eingesetzt werden,
z.B. ein einkomponentiger feuchtigkeitsvernetzender re-
aktiver Polyurethanschmelzklebstoff.
[0026] Die Kunststofffolie stellt zweckmäßiger Weise
eine Polyesterfolie, insbesondere eine PET-Folie, oder
eine Polypropylenfolie dar, vorzugsweise als ein- oder

mehrlagige Folie in mono- oder biaxial orientierter Form.
Besonders bevorzugt greift man auf Kunststofffolien, ins-
besondere PET-Folien mit keinem oder nur geringem
Schrumpf zurück.
[0027] Die erfindungsgemäßen Beutel eignen sich als
Aufbackbeutel zum Aufbacken vorgebackener und/oder
aufzubackender Backware bzw. als Aufwärm- oder Gar-
beutel für aufzuwärmende oder zu garende Lebensmittel
wie Pizzen, Crêpes, Pfannkuchen, Burger und Reibeku-
chen.
[0028] Der vorliegenden Erfindung lag die überra-
schende Erkenntnis zugrunde, dass sich eine für Le-
bensmittel geeignete fett- und temperaturbeständige
Verpackung erhalten lässt, die zudem allen lebensmit-
telrechtlichen Vorgaben genügt, wenn man diese im We-
sentlichen ausschließlich aus Pergaminpapier und/oder
aus einem ein- oder beidseitig fluorbeschichtetem Zell-
stoffpapier fertigt. Diese Papiere sind farbstabil, auch
nach Unterwerfung unter einen Aufwärm- oder Garvor-
gang. Insbesondere verfügen diese Papiere bzw. die mit
Hilfe dieser Papiere erhaltenen Beutel nach einem sol-
chen Aufback-, Aufwärm- bzw. Garvorgang noch stets
über eine hinreichende mechanische Stabilität bzw.
Berstfestigkeit.
[0029] Die in der vorstehenden Beschreibung sowie in
den Ansprüchen offenbarten Merkmale der Erfindung
können sowohl einzeln als auch in jeder beliebigen Kom-
bination für die Verwirklichung der Erfindung in ihren ver-
schiedenen Ausführungsformen wesentlich sein.

Patentansprüche

1. Beutel zur Aufnahme von Lebensmitteln, insbeson-
dere von aufzuwärmenden oder zu garenden Le-
bensmitteln und/oder von vorgebackener und/oder
aufzubackender Backware, mit einem im Wesentli-
chen geschlossenen Bodenende und einem gegen-
überliegenden Öffnungsende, umfassend eine Vor-
derwand und eine Rückwand, die im Bereich ihrer
Seitenränder und Bodenränder zumindest ab-
schnittsweise direkt oder über Seitenwände mitein-
ander verbunden sind, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorderwand und/oder die Rückwand und
gegebenenfalls auch mindestens eine Seitenwand,
vorzugsweise sämtliche Seitenwände, Pergaminpa-
pier und/oder ein ein- oder beidseitig fluorbeschich-
tetes Zellstoffpapier umfassen oder hieraus gebildet
sind.

2. Beutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorderwand und/oder die Rückwand sowie
gegebenenfalls mindestens eine Seitenwand, vor-
zugsweise sämtliche Seitenwände, im Wesentli-
chen aus Pergaminpapier und/oder ein- oder beid-
seitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier bestehen.

3. Beutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
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zeichnet, dass die Vorderwand und/oder die Rück-
wand sowie gegebenenfalls mindestens eine Sei-
tenwand, vorzugsweise sämtliche Seitenwände, zu-
mindest abschnittsweise Perforationen aufweisen.

4. Beutel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass das Verhältnis von durch die Perforationen ge-
bildeter offener Fläche zur Gesamtfläche der Vor-
derwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, insbeson-
dere von 1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass das Ver-
hältnis von durch die Perforationen gebildeter offe-
ner Fläche in der Rückwand zu der Gesamtfläche
der Rückwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, ins-
besondere von 1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass
das Verhältnis von durch die Perforationen gebilde-
ter offener Fläche in mindestens einer Seitenwand
zur Gesamtfläche dieser Seitenwand im Bereich von
1/25 bis 1/500, insbesondere von 1/50 bis 1/250,
liegt.

5. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass dieser einen Auf-
backbeutel zum Aufbacken vorgebackener und/
oder aufzubackender Backware oder zum Aufwär-
men oder Garen von aufzuwärmenden bzw. zu ga-
renden Lebensmitteln darstellt.

6. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte des Per-
gaminpapiers im Bereich von 0,8 bis 2,0 g/cm3, vor-
zugsweise im Bereich von 1,0 bis 1,5 g/cm3, liegt
und/oder dass die Luftdurchlässigkeit nach Bendt-
sen (bestimmt gemäß DIN EN 53120 T1-08.79) des
Pergaminpapiers im Bereich von 5 bis 30 ml/min,
insbesondere im Bereich von 6 bis 25 ml/min, liegt.

7. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das das Zellstoff-
papier im Wesentlichen vollständig auf Zellstoff ba-
siert.

8. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Flächenge-
wicht des verwendeten Pergaminpapiers im Bereich
von 20 bis 150 g/m2, vorzugsweise im Bereich von
30 bis 90 g/m2 und besonders bevorzugt im Bereich
von 35 bis 65 g/m2, liegt und/oder dass die Dicke
des Pergamimpapiers im Bereich von 20 bis 100 mm,
insbesondere im Bereich von 30 bis 80 mm, liegt.

9. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rückwand zu-
mindest bereichsweise, insbesondere im Wesentli-
chen vollständig, aus Pergaminpapier gebildet ist
und dass die Vorderwand in mindestens einem er-
sten Bereich aus Pergaminpapier gebildet ist und in
mindestens einem zweiten Bereich aus einer trans-
parenten oder transluzenten Kunststofffolie gebildet

ist oder dass die Vorderwand aus der transparenten
oder transluzenten zweiten Kunststofffolie gebildet
ist, wobei das Pergaminpapier und die Kunststofffo-
lie im Bereich überlappender Auflageflächen zumin-
dest bereichsweise mit einem Kleber verbunden
sind.

10. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch
gekennzeichnet, dass die Rückwand zumindest
bereichsweise, insbesondere im Wesentlichen voll-
ständig, aus ein-oder beidseitig fluorbeschichtetem
Zellstoffpapier gebildet ist und dass die Vorderwand
in mindestens einem ersten Bereich aus ein- oder
beidseitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier gebil-
det ist und in mindestens einem zweiten Bereich aus
einer transparenten oder transluzenten Kunststoff-
folie gebildet ist oder dass die Vorderwand aus der
transparenten oder transluzenten zweiten Kunst-
stofffolie gebildet ist, wobei das ein- oder beidseitig
fluorbeschichtete Zellstoffpapier und die Kunststoff-
folie im Bereich überlappender Auflageflächen zu-
mindest bereichsweise mit einem Kleber verbunden
sind.

11. Beutel nach Anspruch 9 oder 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Pergaminpapier und/oder das
ein- oder beidseitig fluorbeschichtete Zellstoffpapier
und/oder die Kunststofffolie perforiert sind.

12. Beutel nach einem der Ansprüche 9 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie eine Po-
lypropylenfolie oder, bevorzugter Weise, eine Poly-
esterfolie, insbesondere eine PET-Folie, darstellt,
vorzugsweise als ein- oder mehrlagige Folie in mo-
no- oder biaxial orientierter Form.

13. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pergaminpa-
pier ein- oder mehrlagiges Pergaminpapier darstellt
oder dass das ein- oder beidseitig fluorbeschichtete
Zellstoffpapier ein- oder mehrlagiges Zellstoffpapier
darstellt.

14. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprüche,
dadurch gekennzeichnet, dass das Pergaminpa-
pier ein nicht oberflächenbehandeltes Pergaminpa-
pier darstellt, insbesondere nicht mit Silicon-Sub-
stanzen oder mit fluorierten Substanzen behandelt
worden ist, und/oder dass das ein- oder beidseitig
fluorbeschichtete Zellstoffpapier im Wesentlichen
frei von Fluortensiden ist, insbesondere im Wesent-
lichen frei von Fluortelomeralkohol (FTOH), Perfluo-
roctylsulfonaten (PFOS) und/oder Perfluoroctylsäu-
re bzw. deren Salzen (PFOA).

15. Verwendung der Beutel gemäß einem der Ansprü-
che 1 bis 14 als Aufbackbeutel für, insbesondere vor-
gebackene, Backware oder als Aufwärm- oder Gar-
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beutel für aufzuwärmende bzw. zu garende Lebens-
mittel.

Geänderte Patentansprüche gemäss Regel 137(2)
EPÜ.

1. Beutel zur Aufnahme von Lebensmitteln, insbe-
sondere von aufzuwärmenden oder zu garenden Le-
bensmitteln und/oder von vorgebackener und/oder
aufzubackender Backware, mit einem im Wesentli-
chen geschlossenen Bodenende und einem gegen-
überliegenden Öffnungsende, umfassend eine Vor-
derwand und eine Rückwand, die im Bereich ihrer
Seitenränder und Bodenränder zumindest ab-
schnittsweise direkt oder über Seitenwände mitein-
ander verbunden sind, wobei die Vorderwand und/
oder die Rückwand und gegebenenfalls auch min-
destens eine Seitenwand, vorzugsweise sämtliche
Seitenwände, Pergaminpapier und/oder ein ein-
oder beidseitig fluorbeschichtetes Zellstoffpapier
umfassen oder hieraus gebildet sind, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Luftdurchlässigkeit nach
Bendtsen (bestimmt gemäß DIN EN 53120
T1-08.79) des Pergaminpapiers im Bereich von 5
bis 30 ml/min liegt, dass das Pergaminpapier ein
nicht oberflächenbehandeltes Pergaminpapier dar-
stellt und dass das Zellstoffpapier im Wesentlichen
vollständig auf Zellstoff basiert.

2. Beutel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass die Vorderwand und/oder die Rückwand
sowie gegebenenfalls mindestens eine Seitenwand,
vorzugsweise sämtliche Seitenwände, im Wesentli-
chen aus Pergaminpapier und/oder ein- oder beid-
seitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier bestehen.

3. Beutel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorderwand und/oder die Rück-
wand sowie gegebenenfalls mindestens eine Sei-
tenwand, vorzugsweise sämtliche Seitenwände, zu-
mindest abschnittsweise Perforationen aufweisen.

4. Beutel nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich-
net, dass das Verhältnis von durch die Perforationen
gebildeter offener Fläche zur Gesamtfläche der Vor-
derwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, insbeson-
dere von 1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass das Ver-
hältnis von durch die Perforationen gebildeter offe-
ner Fläche in der Rückwand zu der Gesamtfläche
der Rückwand im Bereich von 1/25 bis 1/500, ins-
besondere von 1/50 bis 1/250, liegt und/oder dass
das Verhältnis von durch die Perforationen gebilde-
ter offener Fläche in mindestens einer Seitenwand
zur Gesamtfläche dieser Seitenwand im Bereich von
1/25 bis 1/500, insbesondere von 1/50 bis 1/250,
liegt.

5. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass dieser einen
Aufbackbeutel zum Aufbacken vorgebackener und/
oder aufzubackender Backware oder zum Aufwär-
men oder Garen von aufzuwärmenden bzw. zu ga-
renden Lebensmitteln darstellt.

6. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Dichte des
Pergaminpapiers im Bereich von 0,8 bis 2,0 g/cm3,
vorzugsweise im Bereich von 1,0 bis 1,5 g/cm3, liegt
und/oder dass die Luftdurchlässigkeit nach Bendt-
sen (bestimmt gemäß DIN EN 53120 T1-08.79) des
Pergaminpapiers im Bereich von 6 bis 25 ml/min
liegt.

7. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Flächen-
gewicht des verwendeten Pergaminpapiers im Be-
reich von 20 bis 150 g/m2, vorzugsweise im Bereich
von 30 bis 90 g/m2 und besonders bevorzugt im Be-
reich von 35 bis 65 g/m2, liegt und/oder dass die
Dicke des Pergamimpapiers im Bereich von 20 bis
100 mm, insbesondere im Bereich von 30 bis 80 mm,
liegt.

8. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die Rück-
wand zumindest bereichsweise, insbesondere im
Wesentlichen vollständig, aus Pergaminpapier ge-
bildet ist und dass die Vorderwand in mindestens
einem ersten Bereich aus Pergaminpapier gebildet
ist und in mindestens einem zweiten Bereich aus
einer transparenten oder transluzenten Kunststoff-
folie gebildet ist oder dass die Vorderwand aus der
transparenten oder transluzenten zweiten Kunst-
stofffolie gebildet ist, wobei das Pergaminpapier und
die Kunststofffolie im Bereich überlappender Aufla-
geflächen zumindest bereichsweise mit einem Kle-
ber verbunden sind.

9. Beutel nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass die Rückwand zumin-
dest bereichsweise, insbesondere im Wesentlichen
vollständig, aus ein- oder beidseitig fluorbeschichte-
tem Zellstoffpapier gebildet ist und dass die Vorder-
wand in mindestens einem ersten Bereich aus ein-
oder beidseitig fluorbeschichtetem Zellstoffpapier
gebildet ist und in mindestens einem zweiten Bereich
aus einer transparenten oder transluzenten Kunst-
stofffolie gebildet ist oder dass die Vorderwand aus
der transparenten oder transluzenten zweiten
Kunststofffolie gebildet ist, wobei das ein- oder beid-
seitig fluorbeschichtete Zellstoffpapier und die
Kunststofffolie im Bereich überlappender Auflageflä-
chen zumindest bereichsweise mit einem Kleber
verbunden sind.
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10. Beutel nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Pergaminpapier und/oder
das ein- oder beidseitig fluorbeschichtete Zellstoff-
papier und/oder die Kunststofffolie perforiert sind.

11. Beutel nach einem der Ansprüche 8 bis 10, da-
durch gekennzeichnet, dass die Kunststofffolie ei-
ne Polypropylenfolie oder, bevorzugter Weise, eine
Polyesterfolie, insbesondere eine PET-Folie, dar-
stellt, vorzugsweise als ein- oder mehrlagige Folie
in mono- oder biaxial orientierter Form.

12. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Perga-
minpapier ein- oder mehrlagiges Pergaminpapier
darstellt oder dass das ein- oder beidseitig fluorbe-
schichtete Zellstoffpapier ein- oder mehrlagiges Zell-
stoffpapier darstellt.

13. Beutel nach einem der vorangehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass das Perga-
minpapier ein nicht oberflächenbehandeltes Perga-
minpapier darstellt und nicht mit Silicon-Substanzen
oder mit fluorierten Substanzen behandelt worden
ist, und/oder dass das ein- oder beidseitig fluorbe-
schichtete Zellstoffpapier im Wesentlichen frei von
Fluortensiden ist, insbesondere im Wesentlichen frei
von Fluortelomeralkohol (FTOH), Perfluoroctylsulfo-
naten (PFOS) und/oder Perfluoroctylsäure bzw. de-
ren Salzen (PFOA).

14. Verwendung der Beutel gemäß einem der An-
sprüche 1 bis 13 als Aufbackbeutel für, insbesondere
vorgebackene, Backware oder als Aufwärm- oder
Garbeutel für aufzuwärmende bzw. zu garende Le-
bensmittel.
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